
Krieges im Namen des Reiches war nach Artikel 11 
Absatz 2 lediglich die Zustimmung des Bundesrats 
erforderlich, auch diese jedoch nur bei einem An
griffskrieg, nicht dagegen, wenn ein Angriff auf das 
Bundesgebiet seitens einer anderen Macht erfolgte.

Dem Kaiser steht es zu, sagt Artikel 12, den Bun
desrat und den Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu 
vertagen und zu schließen. Er fertigt die Reichsgesetze 
aus, verkündet sie und überwacht ihre Ausführung 
(Artikel 17). Er hat das Beamtenemennungsrecht (Ar
tikel 18), bei ihm liegt das Recht, die Bundesexekutive 
gegen renitente Bundesmitglieder zu vollstrecken (Ar
tikel 19) und den Kriegszustand im Bundesgebiet zu 
erklären, wenn die öffentliche Sicherheit bedroht ist 
(Artikel 68). Der Kaiser ernennt die Offiziere der 
Kriegsmarine und beim Heer alle Offiziere, die Höchst
kommandierende eines Staatenkontingents oder mehr 
sind. Die Ernennung der übrigen Offiziere bedarf, so
weit es sich um Generäle handelt, der Zustimmung 
des Kaisers. Im übrigen erfolgt die Ernennung durch 
die Bundesfürsten (Artikel 53, 64/66).

Die monarchische Gewalt leitet auch den Bundes
rat. Denn den Vorsitz in ihm und die Leitung seiner 
Geschäfte hat der Reichskanzler, der vom Kaiser er
nannt wird. Es besteht keine parlamentarische Minis
terverantwortlichkeit. Es gibt überhaupt in der Bis- 
marckschen Verfassung keine Reichsregierung und da
her auch keine Reichsminister. Der vom Kaiser ein
gesetzte Reichskanzler leitet die sog. Reichsämter durch 
ihm verantwortliche Staatssekretäre. Die Bestimmung 
des Artikels 17 Satz 2, daß die Anordnungen und Ver
fügungen des Kaisers zu ihrer Gültigkeit der Gegen
zeichnung des Reichskanzlers bedürfen, „welcher da
durch die Verantwortlichkeit übernimmt“, ist insofern 
nur eine Farce, als der Kaiser den Reichskanzler 
selbst ernennt.

Verglichen mit dieser Bismarckschen „Verfassung“ 
war die Verfassung der Paulskirche ein fortschritt
liches Verfassungswerk. Man kann die Bismarcksche 
Verfassung, die nicht einmal einen Grundrechtskatalog 
enthielt, überhaupt kaum als Verfassungsgesetz im 
Sinne des modernen bürgerlichen Verfassungsstaates 
ansehen. Sie ist lediglich ein bundesstaatliches Orga
nisationsstatut ohne theoretisches Schema, staats
rechtlicher Ausdruck preußisch-dynastischer Macht
politik.

Die H e g e m o n i e  P r e u ß e n s  kam im Text der 
Bismarckschen Verfassung nirgends zum Ausdruck. Sie 
bestand aber nicht nur in der Personalunion zwischen 
dem Kaiser und dem König von Preußen, zwischen 
dem Reichskanzler und dem preußischen Minister
präsidenten, in der Ämtervereinigung des Vorsitzenden 
des Bundesrats und des Vorsitzenden der preußischen 
Regierung in der Hand des Reichskanzlers, in der 
Instruktion der 17 preußischen Stimmen im Bundes
rat durch den Reichskanzler, sondern auch darin, daß 
praktisch die Staatssekretäre des Reiches preußische 
Minister ohne Portefeuille waren und Gesetzesvorlagen 
des Reiches in den preußischen Ministerien vorbereitet 
wurden. Die Hegemonie Preußens in der Bismarckschen 
Verfassung aber bedeutete die Hegemonie der Re
a k t i o n  Preußens, die Hegemonie eines Regimes, 
dessen Verfassung durch die reaktionären Einrichtun
gen des feudalen Herrenhauses und des auf dem Drei
klassenwahlrecht beruhenden Abgeordnetenhauses be
reits gekennzeichnet wurde. Die Hegemonie Preußens 
war aber der wichtigste Stein im Bismarckschen Ver
fassungsbau, und soweit in ihr überhaupt von einem 
Einfluß der Volksvertretung die Rede sein konnte, war 
der Einfluß des reaktionären preußischen Landtags 
sicher größer als der des Reichstages.

Infolge der preußischen Hegemonie und des Vor
rangs des Bundesrates versagte der Reichstag auch als 
nationales Gegengewicht gegen die föderativen und 
dynastischen Elemente, obwohl er von Bismarck zu
nächst als solches gedacht war. Aus der Eigenart die
ser Verfassungskonstruktion entwickelte sich auch 
ein immer größerer Gegensatz zwischen der preußisch 
bestimmten Kabinettspolitik und der Mehrheit des 
Reichstages, zumal das präsidiale, autoritäre System 
der Bismarckschen Verfassung ganz auf die Persön
lichkeit Bismarcks zugeschnitten war.

Friedrich E n g e l s  spricht in seinen Betrachtungen 
über das Bismarcksche Reich von einer „Diktatur Bis

marcks in parlamentarischen Formen“. Er bemerkt, 
daß es darauf angekommen sei,

„der ganzen Reichsverfassung einen einzigen festen 
Drehzapfen zu geben, nämlich den Reichskanzler. 
Der Bundesrat mußte eine Stellung erhalten, die 
eine andere verantwortliche Exekutive als die des 
Reichskanzlers unmöglich machte und dadurch die 
Zulässigkeit verantwortlicher Reichsminister aus
schloß. In der Tat stieß jeder Versuch, die Reichs
verwaltung durch Einsetzung eines verantwortlichen 
Ministeriums zu ordnen, auf unüberwindlichen 
Widerstand als Eingriff in die Rechte des Bundes
rates. Die Verfassung war, wie man bald entdeckte, 
Bismarck auf den Leib zugeschnitten. Sie war ein 
Schritt weiter auf dem Wege zu seiner persönlichen 
Alleinherrschaft vermittelst Balancierung der Par
teien im Reichstag, der Partikular-Staaten im Bun
desrat — ein Schritt weiter auf dem Wege des 
Bonapartismus“0).
Es ist bezeichnend für die damalige Situation in 

Deutschland, daß es, obwohl Bismarck nach den 
Reichstagswahlen von 1879 keine ihm genehme 
Reichstagsmehrheit und deshalb erhebliche Differen
zen mit dem Reichstag hatte und obwohl er sich 
späterhin sogar mit dem Gedanken trug, die Verfas
sung zu revidieren und das allgemeine Reichstags
wahlrecht zu beseitigen* 10 *), infolge seiner innen- und 
außenpolitischen Autorität nicht zu einem offenen 
Konflikt kam.

Das Bürgertum hatte seine politischen Ansprüche 
seit dem Scheitern der bürgerlichen Revolution von 
1848 zurückgestellt. Es hatte sich der feudalen und 
dynastischen Machtpolitik sowohl in den Konflikts
jahren 1862—1866 wie auch bei der Reichsgründung 
1871 gefügt, nicht zuletzt deshalb, weil durch eben 
diese Machtpolitik seine ökonomischen Ansprüche be
friedigt worden waren: Hinzu kam, daß schon die 
Verfassung des Norddeutschen Bundes die schlimm
sten Auswüchse der Kleinstaaterei beseitigt hatte, 

indem sie die ökonomisch wichtigsten Gebiete der Ge
setzgebung der Einzelstaaten entzogen und der des 
Bundes zugewiesen hatte. Sie hatte ein gemeinsames 
Bürgerrecht und die Freizügigkeit im ganzen Bundes
gebiet geschaffen und die Gesetzgebung über Gewerbe, 
Handel, Zölle, Schiffahrt, Münzen, Maße und Ge
wichte, Eisenbahn, Wasserstraßen, Post und Telegra
phie, Verkehrswesen und die gesamte auswärtige Po
litik auf den Bund übertragen. Damit hatte diese Ver
fassung die Grundlage für den ökonomischen Auf
schwung des deutschen Kapitalismus gelegt. Das neue 
deutsche Reich wurde ein mächtiger Hebel der groß- 
industriellen Entwicklung, wurde „das goldene Land 
der Bourgeoisie trotz ihrer politischen Ohnmacht“. In 
Deutschland wurde die Bourgeoisie 1871 zur wirt
schaftlich mächtigsten Klasse, obwohl im Staate das 
feudale Element noch vorherrschend war.

„Die Revolution von 1848 hatte den Staat in die 
äußere konstitutionelle Form übergeführt, worin 
sie (die Bourgeoisie) auch politisch herrschen und 
ihre Herrschaft ausbilden konnte. Trotzdem war sie 
noch weit entfernt von der wirklichen politischen 
Herrschaft. Im Konflikt war sie gegen Bismarck 
nicht siegreich gewesen; die Beseitigung des Kon
fliktes durch die Revolutionierung Deutschlands von 
oben hatte ihr des ferneren beigebracht, daß die 
Exekutivgewalt noch von ihr höchstens in sehr in
direkter Weise abhängig sei, daß sie weder Minister 
absetzen noch aufdringen, noch über die Armee ver
fügen könne. Dabei war sie feig und schlaff gegen
über einer energischen Exekutivgewalt, aber das 
waren die Junker auch, und sie hatte mehr Ent
schuldigung als diese durch ihren direkten ökono
mischen Gegensatz zur revolutionären industriellen 
Arbeiterklasse. Aber sicher war, daß sie das Junker
tum allmählich ökonomisch vernichten mußte, daß 
sie von allen besitzenden Klassen die einzige war, 
die noch Aussicht auf eine Zukunft besaß“11).
Auf die Dauer konnten aber dem ökonomisch er

starkten Bürgertum auch politische Konzessionen nicht

°) Friedrich Engeis: über die Gewalttheorie (Gewalt und
Ökonomie bei der Herstellung des neuen deutschen Reiches), 
Neuausgabe Verlag Neuer Weg, Berlin 1946, S. 70, 76.

10) über die Staatsstreichpläne Bismarcks berichtete der 
Historiker v. Delbrllck 1906 in den Preußischen Jahrbüchern.

n) Engels, a. a. O. S. 67.
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